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Entwurf 

Gesetz 

über die Aufhebung der Versorgungsordnung des ehemaligen 
Ministeriums für Staatssicherheit/Amtes für Nationale Sicher-

heit 

vom 

§ 1 
Allgemeine Bestimmung 

Die Versorgungsordnung des ehemaligen Ministeriums für Staats-

sicherheit/Amtes für Nationale Sicherheit (nachfolgend Versor-

gungsordnung genannt) wird mit Wirkung vom 30. Juni 1990 auf-

gehoben. Oie bestehenden Versorgungen werden entsprechend der 

nachfolgenden Festlegungen in die Rentenversicherung  über-

führt.  

§ 2 

Kürzung  der Versorgungen 

Ab 1. Juli 1990 werden mit dem Ziel der Anpassung an das Niveau 
im zivilen Bereich die nach der Versorgungsordnung festgesetzten 
Renten vorläufig in folgender Höhe gezahlt: 

a) Die Alters- und Invalidenrenten werden um 50 % des 495,--D M 

übersteigenden Betrages gekürzt, dürfen jedoch die Höhe von 
1.200,-- DM nicht überschreiten. 

b) Die Hinterbliebenenrenten  werden  von den nach Buchstabe a 

gekürzten Alters- oder Invalidenrenten abgeleitet, Sie be-

tragen mindestens 

für Witwen/Witwer 	 404,-- DM  
für Vollwaisen 	 269,-- DM 
für Halbwaisen 	 202,-- DM 

c) Die  Übergangsrenten werden von der nach Buchstab. a gekürzten 

Invalidenrente abgeleitet und in dieser Höhe bis zum 31. De-

zember 1990 weitergezahlt. 



d) Die Dienstbeschädigungsvollrenten werden um 50 % des 495,- DM 

Übersteigenden Betrages gekürzt. Dienstbeschädigungsteilrenten 

werden von der gekürzten Dienstbeschädigungsvollrente abge-

leitet. 

§ 3 

Überführung in die Rentenversicheiung 

(1) Die Überführung in die Rentenversicherung erfolgt mit Wir-

kung vom ol. Januar 1991. Für die Neufestsetzung der Renten der 

Sozialversicherung gelten folgende Grundsätze:  

1. Die Renten der Sozialpflichtversicherung werden nach den Be-

stimmungen der Rentenverordnung wie für alle anderen Arbeit-

nehmer festgesetzt. 

2. Für die entsprechend der Versorgungsordnung geleisteten  Bei-

träge  über 60,- M monatlich ab ol. März 1971 wird eine Zusatz-

rente  nach den Bestimmungen der FZR-Verordnung festgelegt. 

(2) Auf die gemäß Abs. 1 festgesetzten Renten finden die Bestim-

mungen des Rentenangleichungsgesetzes Anwendung. 

Beseitigung ungerechtfertigter Leistungen 

§ 4 

Zusätzliche Versorgungen an erwerbsfähige Witwen und Witwer wer-

den mit Wirkung vom 3o. September 1990 eingestellt, sofern sie 

bereits zwei Jahre und länger gezahlt wurden. Erfolgte noch keine 

Zahlung für  zwei Jahre, werden sie ab 1. Oktober 1990 entsprechend 

den Bestimmungen der Sozialversicherung bis  zum Ablauf dieser 

Frist in Höhe von 270,- DM gezahlt. 

§ 5 

(1) Ansprüche aus der Versorgungsordnung können gekürzt oder 

aberkannt werden, wenn der Berechtigte in schwerwiegendem Maße 



seine Stellung zum eigenen Vorteil oder zum Nachteil anderer miß-

braucht hat. Durch eine Kürzung darf die gesetzlich festgelegte 

Mindestrente nicht unterschritten werden. 

(2) Über die Kürzung oder Aberkennung entscheidet auf Vorschlag 

der  Regierungskommission zur Auflösung des Amtes für Nationale 

Sicherheit der  Minister des Innern. 

(3) Die nach dem 1. Oktober 1989 erfolgten Invalidisierungen 

sind durch  Gutachterkommissionen  unter  direkter Verantwortung 
der Bezirksgutachter naçhzubegutachten. Bei nichtvorliegender 

Invalidität sind die Zahlungen  ein z ustellen.  

§ 6 
Schlußbestimmung 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1990 in Kraft. 


